
Allgemeine Bedingungen
Arrangementsweb.de ist eine Handelsmarke von Transpromo. Alle Aktivitäten von 
Arrangementsweb werden unter diesem Namen ausgeführt. Unsere allgemeinen 
Bedingungen gelten für alle unsere Aktivitäten. Unsere allgemeinen Bedingungen sind 
eingetragen bei der Handelskammer in Rotterdam unter der Nummer 24302826

Eingetragen bei der Handelskammer in Rotterdam unter der Nummer 24302826

1. Allgemein  

1. Diese Bedingungen gelten für jede (rechtliche) Vereinbarung zwischen 
Transpromo und einer  Privatperson oder juristischen Person, hiernach genannt 
als Mieter oder bei einem Verkauf als Käufer (überall wo Käufer genannt werden 
können, gelten unsere Bedingungen auch)

2. Eventuelle Abweichungen dieser Bedingungen sind nur gültig nach schriftlicher 
Erlaubnis eines Geschäftspartners, der eingeschrieben ist in der Handelskammer.

3. Die allgemeinen oder anderen Bedingen des Mieters werden nicht akzeptiert.

4. Auf Verlangen von Transpromo, muss ein Vertreter der juristischen Person seine 
oder Ihre Unterschriftsberechtigung nachweisen. 

5. Transpromo hat das Recht, um diese allgemeinen Bedingungen zu ändern. 
Gültig, ist die letzte Version welche eingetragen ist bei der Handelskammer in 
Rotterdam. Diese letzte gültige Version ist frei zugänglich auf unserer Seite und 
Sie akzeptieren diese wenn wir keine schriftliche Beschwerde empfangen haben 
gegen diese letzte Version innerhalb 1 Monats nach der Veröffentlichung. Wenn 
Sie wünschen, können wir Ihnen diese Bedingungen per Post zuschicken.  In 
diesem Fall werden Verwaltungskosten in Höhe von € 8.—erhoben.

6. Die allgemeinen Bedingungen werden genau nach Gesetz interpretiert. Wenn 
einer oder mehrere Punkte dieser Vereinbarung nicht oder teilweise 
übereinstimmen mit dem Gesetz, dann hat dies keine Folgen für die anderen 
Punkte.

2. Ausführung  

1. Transpromo wird die Vereinbarung mit bestem Wissen, Ansicht und Können 
ausführen und wird den Auftraggeber rechtzeitig in Kenntnis setzen von Sachen 
die diese Vereinbarung betreffen. 

2. Wenn es für eine gute Ausführung der Vereinbarung notwendig ist, hat 
Transpromo das Recht um bestimmte Arbeiten bei Dritten unter zu bringen. 

3. Transpromo wird nie Haftung übernehmen und kann nie haftbar gemacht werden 
bei verspäteten Arbeiten, egal aus welchem Grund, wobei Transpromo keinen 
direkten Einfluss ausüben kann in Ihrer Position. Vorhergehendes übertrifft einen 



festgelegten Termin. Transpromo wird alles dafür tun, um seine Absprachen nach 
zu kommen.

4. Auftraggeber müssen für relevante Angaben sorgen, welche benötigt werden um 
Aufträge aus zu führen und eine rechtzeitige Lieferung zu ermöglichen. Der 
Auftraggeber erhebt gegen Transpromo keinen Anspruch auf Gewährleistung 
oder Schadloshaltung gegen Dritte, die in Bezug auf die Ausführung der 
Vereinbarung benachteiligt sind und welche Nachteile dem Auftraggeber 
angerechnet werden könnten. 

5. Wenn sich während der Ausführung herausstellt das die Anforderungen geändert 
oder angepasst werden, ist es möglich das diese eventuellen extra Kosten 
weitergeleitet werden an den Auftraggeber im weiteren Sinne der Vereinbarung,.

3. Vereinbarung  

1. Die Vereinbarung zwischen Transpromo und dem Mieter/Käufer geht sofort ein, 
wenn der Auftrag genehmigt ist, weil dann die Arbeiten beginnen. Eventuelle 
übrige Dienstleistungen werden vorher in Rechnung gestellt.  Unsere 
Dienstleistung steht Ihnen direkt zur Verfügung. Alle Leistungen werden erst 
eingesetzt wenn die in Rechnung gestellte Summe auf unserem Konto 
gutgeschrieben ist.  

2. Transpromo hat das Recht ohne Grund,  Anfragen oder Anmeldungen zu weigern. 
Dies im Sinne der Betriebsführung, welche geführt wird von unseren 
Geschäftspartnern. 

3. Die Vereinbarung gilt für minimal 1 Jahr, es sei denn Transpromo hat eine andere 
Vereinbarung getroffen. Eine Vereinbarung wir stillschweigend verlängert für 
minimal den gleichen Zeitraum. Der Auftraggeber muss die Vereinbarung 2 
Monate vor Beendigung des genannten Zeitraums per Einschreiben kündigen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ist der Mieter verpflichtet, um die Miete zu zahlen. Das 
Kündigungsdatum ist das Datum an dem der Kündigungsbrief bei Transpromo 
empfangen wurde.   

4. Diese Vereinbarung ist nicht an Dritte zu übertragen ohne schriftliche Erlaubnis 
von Transpromo (allen Geschäftspartnern) . Transpromo kann ohne Grund die 
Übertragung an Dritte verbieten. Wenn dieser Entschluss nicht befolgt wird, kann 
Transpromo den Mietvertrag beenden.

5. Transpromo ist berechtigt die Vereinbarung ohne weitere Inverzugsetzung oder 
juristischen Eingriff sofort zu beenden, wenn der Abonnent zahlungsunfähig ist 
oder Konkurs des Mieters angefragt ist oder der Auftraggeber gerichtlichen 
Zahlungsaufschub angefragt oder bereits erhalten hat. Das gleiche gilt bei 
Entmündigung.

6. Transpromo ist auch berechtigt, um die Vereinbarung hinauszuschieben oder auf 
Grund bestimmter Informationen auf zu lösen. Wenn sich herausstellt, dass der 
Auftraggeber falsche oder unkorrekte Angaben angegeben hat, oder der Vertrag 



unter falschem Vorwand angegangen wurde, dann kann dieser von uns aufgelöst 
werden. 

7. Bei Zahlung der ersten Rechnung bestätigen Sie das Sie die allgemeinen 
Bedingungen empfangen haben oder hier Kenntnis  von genommen haben auf 
unserer Webseite und diese Akzeptiert haben. Die letzte Version, die eingetragen 
ist bei der Handelskammer in Rotterdam, ist stets gültig bei Beginn eines neuen 
Mietzeitraums und wird auch rechtsmässig akzeptiert durch den Auftraggeber. 
Diese letzte gültige Version ist frei zugänglich auf unserer Seite. Ausschliesslich 
schriftliche Beschwerden die  innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung 
empfangen wurden, werden behandelt. Wir empfehlen Ihnen, um periodisch 
unsere Webseite zu besuchen, wo Sie eventuelle neue Nachrichten finden.

4. Zahlungen  

1. Der schuldige Betrage muss innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum bezahlt 
werden, auf ein durch uns angegebenes Bankkonto  mit Angabe unserer 
Referenznummer.  Wenn diese nicht Angegeben wird, kann es zu Verzögerung 
der Abhandlung entstehen.

2.  Die Vereinbarung beginnt auf Basis der derzeitig geltenden Tarife. Die Preise 
sind in der Vereinbarung angegeben. Unsere Preise sind exklusiv MwSt.

3. Nach Ablauf des Mietzeitraums, können die Tarife sich ändern konform der 
Marktlage, sowohl  auf Wunsch des Auftraggebers oder Transpromo. 
Transpromo hat das Recht, Tarife zu ändern. Die Änderungen werden spätestens 
2 Monate vor Beendung des vereinbarten Zeitraums bekannt gegeben. 

4. Bei verspäteter Zahlung werden Verwaltungskosten berechnet. Wenn nach einem 
Monat noch keine Zahlung eingegangen ist, dann kann Transpromo 
Angelegenheiten ausser Kraft setzen beziehungsweise die Vereinbarung 
aufheben. In diesem Fall  muss eine Zahlung geleistet werden entsprechend der 
Bedingungen. Eventuelle Kosten werden bei dem Auftraggeber in Rechnung 
gestellt. 

5. Alle Kosten die Transpromo hat für Einforderung unserer Fakturen, werden dem 
Auftraggeber in Rechnung gestellt. Die Beträge werden erhöht mit gesetzlichen 
Zinsen so lange die Angelegenheit noch nicht beendet ist. Alle eventuellen 
gerichtlichen und ausser gerichtlichen Kosten werden dem Auftraggeber auch in 
Rechnung gestellt. Obenstehendes ereignet sich, wenn der Auftraggeber 
versäumt die Rechnungen von Transpromo zu zahlen. 

5. Haftung und Verpflichungen  

1. Transpromo ist bei einer Anzahl Aktivitäten abhängig von der 
Zusammenarbeit, den Diensten und Lieferungen Dritter, wobei 
Transpromo wenig bis keinen Einfluss ausüben kann. Transpromo kann 



deshalb auf keine Weise Haftung übernehmen für jeglichen Schaden, 
stammend aus der Verbindung oder Beendigung mit Transpromo. Egal ob 
der Schaden entstanden oder sichtbar geworden ist während der 
Beziehung. 

2. Nur im Fall zurechnungsfähiger Mängel seitens Transpromo hinsichtlich 
der Vereinbarung kann Transpromo zur Verantwortung gezogen werden, 
nur für den Zeitraum das die Dienstleistung nicht genutzt werden konnte, 
ungeachtet der eventuellen Saisoneinflüsse. Jede andere Art des 
Anspruches kann Transpromo nicht hinnehmen und ist deshalb 
ausgeschlossen.  Hierbei ist in jedem Fall einbegriffen, jeglicher 
Schadensersatz, Entschädigungen für indirekten Schaden oder 
Folgeschaden oder Schaden wegen Rückgang des Umsatzes oder des 
Gewinns. 

3. Der Auftraggeber erhebt keinen Anspruch gegen Transpromo bei 
Schadensersatz, die Dritte geltend machen in Sachen Schaden, der auf 
jeglicher Weise entstanden ist durch unrechtmässig oder durch ungenaue 
Nutzung der gelieferten Produkte oder Leistungen von Transpromo an den 
Auftraggeber.

4. Beachten Sie bitte das das Internet ein zugängliches Medium ist. Vor 
allem bei Senden  vertraulicher Informationen. Wir können auch nicht 
verantwortlich gestellt werden durch Einflüsse von Aussen und ausserhalb 
unserer Verantwortung, so wie einen Virus, Störungen Providers/ Hosters 
usw., wobei die Seite möglicherweise vorübergehend ausser Betrieb sein 
kann. Jeder ist verpflichtet, verantwortlich mit diesem Medium um zu 
gehen. Transpromo wird alles so weit möglich dafür tun, um eventuelle 
Mängel zu lösen. Bei Missbrauch Dritter, die noch nicht aufgeführt wurden 
kann Transpromo keine Haftung übernehmen.

5. Änderungen der Angaben der Auftraggeber müssen zeitig, schriftlich an 
Transpromo gemeldet werden. 

6. Unvermindert aller anderen Bestimmungen kann Transpromo die 
Vereinbarung beenden ohne gerichtlichen Eingriff, wenn –Auftraggeber 
das Internet uneigentlich nutzt, -Auftraggeber Informationen verbreitet, die 
verstossen gegen gutes Gewissen und Richtlinien der Seite, - 
Auftraggeber Informationen verbreiten, die verstossen gegen 
(inter)Nationale Gesetze und Regeln, - Auftraggeber Informationen 
verbreiten, die diskriminieren in Bezug auf Rasse, Religion, Geschlecht, 
Kultur, Abstammung oder auf jegliche Weise beleidigend sein kann. Im 
Zweifelsfall wird wenigstens eine Versammlung abgehalten wenn, 
-Auftraggeber illegale Produkte benutzt, -Auftraggeber die Seite 
ausserhalb der Richtlinien der Vereinbarung nutzt.

7. Wenn der Auftraggeber verantwortlich gestellt wird, egal durch welche 
Partei, kann der eventuelle Schade bzw. Konsequenz nie von Transpromo 
zurück gefordert werden. In diesen Fällen ist der Auftraggeber verpflichtet, 



um Transpromo zu informieren. Der Auftraggeber erhebt keinen Anspruch 
gegen Transpromo von Dritten bei Anfang einer Vereinbarung. 

8. Eventueller Schaden an Transpromo oder Dritte verursacht durch den 
Auftraggeber, die verstossen gegen die Punkte in Kapitel 5 dieser 
Bedingungen werden bei dem Auftraggeber zurück gefordert.

8.1. Bei Verkauf der Seite so weit Transpromo noch 
Verantwortlichkeit hat, übernimmt der Käufer diese bei Bezahlung.  Die 
Bedingungen von Transpromo sind nicht die einzigen die Akzeptiert 
werden müssen, sondern auch die Bedingungen die Transpromo 
derzeit mit dem Provider der Domain Namen eingegangen ist. Bei 
einem Verkauf werden wir Sie auch auf diese Bedingungen hinweisen, 
die den gleichen Gedankengang haben. Sie müssen sich 
vergewissern über die geltenden Bedingungen und werden nach der 
Vereinbarung keinen Anspruch erheben auf Unwissenheit gegen 
Transpromo.

9. Bei eventuellen Konflikten tritt das Holländische Gesetz von Kraft. Wenn 
nach redlicher  (schriftlicher) Beratung keine Lösung gefunden werden 
kann und wenn ein Urteil verlangt wird von einer Partei, geschieht dies bei 
dem Gericht in Rotterdam. Bevor eine eventuelle Rechtsprechung 
stattfinden muss, kann Transpromo die Handelskammer in Rotterdam zur 
Vermittlung  bitten.

10. Wenn sich aus dem Urteil ergibt, das Transpromo doch verantwortlich sein 
sollte, kann die Forderung den Preis der Vereinbarung beider Parteien 
nicht übersteigen. Es ist nicht möglich mehr zu fordern als diesen Betrag. 

6. Sonstiges  

1. Wenn sich herausstellt das Mehrkosten entstehen, muss  dies von 
Transpromo mitgeteilt werden. Auftraggeber kann hierfür die Ursache sein, 
allerdings sind andere Ursachen auch nie aus zu schliessen und deshalb 
geschieht dies in aller Ehrlichkeit. Eine Beratung muss stattfinden. Wenn 
der Auftraggeber sich entscheidet die Vereinbarung zu beenden, dann 
müssen alle entstandene  Kosten bezahlt werden.

2. Nicht eingehaltene Termine sind niemals verhängnisvolle Termine und sind 
kein Grund um die Vereinbarung zu beenden. Der minimale Mietzeitraum 
ist dann sofort ein zu fordern.

3. Auf alle von Transpromo gelieferten Ideen, Leistungen, Sachen, 
Entwürfen, Bestanden und Software liegt eine Geheimhaltungspflicht, die 
durch Sie zu respektieren ist. Diese bleiben Eigentum von Transpromo. 
Verkauf und/oder Nutzung hiervon ist strafbar und kann gesetzliche 
Strafverfolgung zu Folge haben. Transpromo behält sich die Rechte und 
Befugnisse vor, die Transpromo auf Grund des Autorrechts zustehen. 
Ausschliesslich auf Grund gesetzlicher Urteile kann Transpromo gebeten 



werden, um Angaben der Auftraggeber freizugeben. Hierbei gelten 
natürlich keine Parteien die notwendig sind um die Vereinbarung in stand 
zu halten bzw. Arbeiten aus zu führen.

4. Beschwerden müssen so schnell wie möglich schriftlich bei Transpromo 
gemeldet werden, die die Beschwerde baldmöglichst in Behandlung 
nimmt. Transpromo verpflichtet sich die Auftraggeber periodisch zu 
informieren, über die Entwicklung der Beschwerde.

5. Höhere Gewalt kann nie ein Grund  für eine Forderung sein.

6. Aus Schutz der Interessen der Betriebsführung und auch durch die 
schnelle Entwicklung des Internets behält Transpromo das Recht, um die 
Bedingungen zu ändern wenn eine  neue Entwicklungen und/oder neue 
Erfahrungen dies veranlasst. Diese werden dann als Erweiterung auf 
unserer zugänglichen Seite gemeldet und als neue Bedingungen 
akzeptiert von allen Auftraggebern, wenn diese nicht innerhalb 7 Tage 
nach der Bekanntgabe eine Beschwerde per Einschreiben melden.

Noch einmal möchten wir Ihnen den Rat geben, um regelmässsig unsere Seite zu 
besuchen wo diese gemeldet werden.

Arrangementenweb - Hellevoetsluis


